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Amtlicher Theil.
Verordnungen und Wikkheilungen der Belörördeninden Schungebieken.

Kamerun, den 3. Oktober 1893.

Verordnung, betreffend Abänderung des § 7 der Verordnung
vom 8. November 1887.

Auf Grund der Kaiserlichen Verordnung vom 19. Juli 1886, betresfend den Erlaß von Ver-
ordnungen auf dem Gebiete der allgemeinen Verwaltung, des Zoll= und Stenerwesens für die westafrika-
nischen Schutgebiete, verordnet der Kaiserliche Gouverneur, was folgt:

Einziger Paragraph.
Der § 7 der Verordnung vom 8. November 1887, betreffend die Ausführung der Verordnung

über die Erhebung und Rüückvergütung der Zölle, wird dahin abgeändert, daß zwischen dem Absah 1 und 2
folgender Passus eingeschaltet wird:

Kannder der Zollhinterziehung Beschuldigte nachweisen, daß eine Defraudation nicht beabsichtigt
war, so wird nur eine Ordnungsstrafe bis zu Einhundert Mark verhängt.

Der Kaiserliche Gouverneur.

J. V.

(L. S.) gez Leist.
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